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Artikel 1 
Die Westschweizer Schützenverbände ermutigen das Feldschiessen durch die Abgabe  
von Auszeichnungen der Westschweizer Feldmeisterschaft. 
 
Artikel 2 
Die Auszeichnungen werden nur an Schützinnen und Schützen abgegeben, welche 
Mitglied einer westschweizer Sektion des Schweizerischen Schiesssportverbandes 
(SSV) sind. 
 
Die westschweizer Auszeichnung wird nur im Anschluss an die 
Feldmeisterschaftsmedaillen des Schweizerischen Schiesssportverbandes vergeben. 
 
Die Gesuche können sowohl für 300m wie für 25/50m gestellt werden.   
 
Ein Schütze kann für jede Distanz nur eine einzige Auszeichnung erhalten. 
 
Artikel 3 
Der Erhalt der Auszeichnungen ist wie folgt geregelt: 

 Für die 4. Medaille müssen die Kandidaten 8 Karten des obligatorischen 
Programms und 8 Karten des Feldschiessens (Total 64 Karten) vorweisen.   

 
 Für die 5. Medaille müssen die Kandidaten 8 Karten des obligatorischen 

Programms und 8 Karten des Feldschiessens (Total 80 Karten) vorweisen.   
 
 Für die 6. Medaille müssen die Kandidaten 10 Karten des obligatorischen 

Programms und 10 Karten des Feldschiessens (Total 100 Karten) vorweisen.   
 
 Für die 7. Medaille müssen die Kandidaten 8 Karten des obligatorischen 

Programms und 8 Karten des Feldschiessens (Total 116 Karten) vorweisen.   

Artikel 4 
Die Vereinsvorstände übermitteln die Gesuche jedes Jahr bis am 30. September ihrem 
jeweiligen Kantonalvorstand. Die Formulare werden durch die Kantonalverbände 
ausgefüllt.  
 
Es werden nur die durch den Schweizerischen Schiesssportverband ausgestellten 
Karten anerkannt. Sie müssen dem Gesuch beigelegt werden.  
 
Artikel 5 
Die kantonalen Vorstände ernennen einen Verantwortlichen der die Kontrollen der 
Gesuche sowie die Bestellung und die Vergabe der Meisterschaftsmedaillen ausführt. 
Dieser stempelt die Karten ab und sendet sie an die Vereinsvorstände zurück.    
 
Artikel 6 
Das vorliegende Reglement tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 
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Texte surligné 



Im Namen der Westschweizer 
Kantonalschützenverbände 

 
 
 
 

Freiburger Kantonal Schiesssportverband  

   Le Président :   La secrétaire : 
   Fritz Herren    Valérie Schenevey-Maillard 

 
 

Genfer Schiesssportverband 
   Le Président :   La secrétaire : 
   Laurent Jakob   Sandra cereghetti 
  
 
 

Jurassischer Schiesssportverband 
   Le Président :   La secrétaire : 

Yannick Vernier    Esther Jeannotat 
 
 

Neuenburger Schiesssportverband 
   Le Président :   Le secrétaire : 
   Yvan Perrin      Thierry Tièche 

 
 

Walliser Schiess Sport Verband 
   Le Président :   La secrétaire : 

Hugo Petrus       Tania Roh 
 
 

Waadtländer Schützenverband 
   La Présidente :   La secrétaire : 
   Catherine Pilet   Virginie Clément 
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